
 
 

 

Teilnahme an einer virtuellen Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechtes 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 6. Juni 2024, 24:00 

Uhr (Donnerstag) angemeldet und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Für den 

Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des 

Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut oder ein Nachweis durch den 

Letztintermediär in Textform gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Die Anmeldung sowie der Nachweis 

des Anteilsbesitz müssen der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen:  

 

SPORTTOTAL AG 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich dabei auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor 

der Hauptversammlung, also auf Mittwoch, den 22. Mai 2024, 24:00 Uhr, zu beziehen 

(sogenanntes Record Date). Die Anmeldung und der Nachweis haben schriftlich oder in 

Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Auch nach erfolgter Anmeldung 

können Aktionäre über ihre Aktien weiterhin frei verfügen. 

 

Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes wird den Aktionären eine 

Anmeldebestätigung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 

Hauptversammlung übersandt. Die Anmeldebestätigung umfasst Ihre Zugangsdaten inklusive 

Passwort für das HV-Portal. 

 

Um die Anmeldebestätigung und die Zugangsdaten zum HV-Portal rechtzeitig zu erhalten, 

sollten sich die Aktionäre möglichst frühzeitig an ihr depotführendes Institut wenden und eine 

Anmeldebestätigung bestellen. 

 

Aktionäre, die sich entsprechend den vorstehenden Ausführungen ordnungsgemäß 

angemeldet und den Nachweis erbracht haben, erhalten durch die mit der 

Anmeldebestätigung versendeten Zugangsdaten Zugriff auf das passwortgeschützte HV-

Portal unter der Internetadresse https://sporttotal.com/ir-hauptversammlung.php, dort 

„HV-Portal“.  

 

Im HV-Portal können unter Beachtung der nachstehenden Ausführungen über elektronische 

Kommunikation („elektronische Briefwahl“) die Stimmrechte ausgeübt sowie Vollmachten 

und Weisungen zur Stimmrechtsausübung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erteilt 

werden.  

 


